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amt auf Grund des 8 29 des R. M. Sch. G. für Wohnräume

ersetzt werden. Das Mieteinigungsamt soll die Erlaubnis ver

sagen, wenn der Vermieter sie aus einem wichtigen Grunde

verweigert hat.
liberläßt der Mieter den Gebrauch einem Dritten, so hat

er ein dem Dritten bei dem Gebrauche zur Last sollendes Ver

schulden zu vertreten, auch wenn der Vermieter die Erlaubnis

zur Überlassung erteilt hat.

6. Die Verpflichtungen des Vermieters und Mieters bezüglich

der Instandhaltung der Wohnung sind, wenn es sich um Miet-

verhältnisse handelt, bei denen die vertragliche Miete gilt, in

8 536, 548 B. G. B. geregelt. Diese lauten:

8 536. Der Vermieter hat die vermietete Sache dem

Mieter in einem zu dem vertragsmäßigen

Gebrauche geeigneten Zustande zu überlassen
und sie während der Mietzeit in diesem Zu
stande zu erhalten.

8 548. Veränderungen oder Verschlechterungen der

gemieteten Sache, die durch den vertrags

mäßigen Gebrauch herbeigeführt werden, hat
der Mieter nicht zu vertreten.

Sofern es sich um ein Mietverhältnis handelt, bei dem die

gesetzliche Miete gilt, hat der Mieter die sogen. Schönheits

reparaturen (Tapezieren und Anstreichen, oder Kalken der
Wände und Decken, das Streichen der Fußböden und Fenster,

Neuregelung des
Verkehrsbeschränkungen f

Der Polizeipräsident hat mit Genehmigung des Herrn Re
gierungspräsidenten, um den Bedürfnissen des öffentlichen Ver-

kehrs gerecht zu werden, die bestehenden Verkehrsbeschränkungcn
durch die in nachfolgender Übersicht neu geordnete Ver

kehrsregelung ersetzt:

Übersicht

der Straßen und Plätze, für welche besondere Verkehrs

beschränkungen bestehrn:

Akazien weg: Die Benutzung des Akazienweges ist für durch-.
gehenden Lastfahrzeugverkehr verboten,

Annastraße: In der Richtung Kölnische Allee-Hohenzollern-
straße haben Radfahrer abzusteigen

Aue park: Der Verkehr mit Kraftfahrzeugen, auch Kleinkraft-
rädern, innerhalb des Aueparks ist verboten. Ausgenommen
sind nur die Du-Ry-Straße und die Tischbeinstraße, bei

denen der Verkehr besonders geregelt ist.

Bernhardistraße: Die Benutzung der Bernhardistraße ist
für durchgehenden Lastfahrzeugverkehr verboten.

B i s m a r ck st r a ß e : In der Richtung Kölnische Allee-Hohen-

zollernstraße haben Radfahrer abzusteigen.
Brüder st raße: überholen von Fahrzeugen ist verboten.

Buttlar st raße: Der Weg zwischen Buttlarstraße und Reue

Straße darf im Durchgangsverkehr nicht befahren werden.
Dammweg: Der Dammweg zwischen Aue und Fulda darf

von Lastfuhrwerken und Kraftfahrzeugen aller Art nicht be-
fahren werden.

Du-Ry-Straße: Sie darf nur in Richtung Friedrichsplatz.
Schloßplatz befahren werden.

Enten gaffe: Sie darf nur in der Richtung Königsplatz.

Marställer Platz befahren werden,
i s ch g a s s e : überholen von Fuhrwerken ist verboten,

ssriedrichsplatz: Das Reiten und Fahren über den

Friedrichsplatz außerhalb der Fahrstraßen ist verboten.
 Garten st raße: Der Weg zwischen Gartenstraße und Weser

straße darf im Durchgangsverkehr nicht befahren werden,
v a a r d t w e g : Der Haardtweg ist für den durchgehenden Last-

fahrzeugverkehr gesperrt.
vedwigstraße: Sie darf nur in Richtung Lutherplatz-Mar

tinsplatz befahren werden.
H ind enburg platz: Das Reiten und Fahren über den

Hindenburgplatz im Zuge der Hohenzollernstraße — abgesehen
. vom Straßenbahnverkehr — ist verboten,

hinter dem weißen Hofe: Die Straße Hinter dem

weißen Hofe ist für bespanntes Fuhrwerk und den Auto-
verkehr gesperrt.

das Anstreichen der Türen in den Wohnungen oder sonstigen

Mieträumen, sofern diese Arbeiten nicht durch Naturereig-
nisse, Rohrbrüche, Schwamm, Dachschaden oder durch Ber-
schulden des Vermieters oder dritter Personen notwendig ge-

worden sind) auszuführen bczw. ausführen zu lassen. Die
übrigen Reparaturen fallen dem Vermieter zur Last.

 7. über Werkswohnungen und Wohnungen in Gebäuden des

Reichs, der Länder, Gemeinden, Körperschaften des öffent
lichen Rechts, gemeinnütziger Anstalten und Stiftungen, sowie
gemeinnütziger, nicht auf Erwerb gerichteter Organisationen,
bestehen besondere Vorschriften. (88 20 bis 23 und 32 R. M.

Sch. G.)
8. Die monatliche Zahlung der Miete kann sowohl der Ver-

Mieter als auch der Mieter verlangen (8 30 Abf. 2 des R. M.

Sch. G. und 8 1 der Preuß. Ausf.-Verordnung v. 25. 9.1923).

9. Für Wohnungen die erst nach dem 1. Juli 1918 bezugsfertig

geworden sind, oder künftig bezugsfertig werden, gelten die
vertraglich vereinbarten Bestimmungen, sofern sie nicht den
Bestimmungen der 88 535 ff. des B. G. B. entgegenstehen.

Das gleiche gilt für Räume solcher Gesellschaften und Ge-

nossenschaften, deren Zweck ausschließlich darauf gerichtet ist,
minderbemittelten Familien oder Personen gesunde und

zweckmäßig eingerichtete Wohnungen in eigens erbauten oder

angekauften Häusern zu billigen Preisen zu verschaffen (8 33
des R. M. Ech. G.).

Kasseler Verkehrs
ir Autos und Krafträder.

Hohe ntor st raße: Eie darf nur in Richtung Martinsplatz.

Lutherplatz befahren werden.
H o l z m a r k t : Das Befahren des südlichen Teiles des Holz

marktes au den Wochenmarkttagen Dienstag, Donnerstag

und Sonnabend von 6 Uhr vormittags bis 1 Uhr nachmittags

ist verboten.

Holzweg, Kleiner: Das Befahren des Kleinen Holzweges

mit Lastfahrzeug im Durchgangsverkehr ist verboten.
Iudenbrunnen: Das Befahren der Straße „Iudenbrunnen"

ist während der Marktzeit im Sommer von 7 Uhr, im Winter

von 8 Uhr vormittags bis 1 Uhr nachmittags verboten.

Königsplatz: Das Reiten und Fahren quer über den Königs

platz ist verboten-:
Die um den Königsplatz führende Fahrbahn dar^ nur in

der Richtung nach rechts befahren werden.

Kölnische Straße: In Richtung Etändeplatz-Königsplatz
haben Radfahrer zwischen Spohrstraße und Königsplatz ab
zusteigen.

Kolonnaden: Sie dürfen von Kraftfahrzeugen nur in

Richtung Schloßplatz-Friedrichsplatz befahren werden.
K r o n p r i n z e n st r a ß e : In der Richtung Kölnische Allee-

Hohenzollernstraße haben Radfahrer abzusteigen.
Leipziger Straße: überholen von Fahrzeugen zwischen

Holzmarkt und Unterneustädter Kirchplatz ist verboten.

Marktgasse: Die Marktgasse darf von allen Fahrzeugen

nur in Richtung Altmarkt-Martinsplatz befahren werden,
überholen ist verboten.

St. Martinsplatz: Das Reiten und Fahren über den die

St. Martinskirche umgebenden Platz ist verboten.
Philosophenweg: Der östliche abschüssige Teil des Philo-

sophenweges bis zur Hegenstraße darf bergabwärts nicht be-
fahren werden. Das Befahren des Philosophenweges längs
der kleinen Fulda von der verlängerten Adolf- bis Etilling-
straße mit Fahrrädern ist verboten.

Q u e r a l l e e : In der Richtung Kölnische Allee-Hohenzollern-

straße haben Radfahrer abzusteigen.
Schlangenweg: Er darf im Durchgangsverkehr nicht be-

fahren werden.

Schöne Aussicht: Die Benutzung der Straße „Schöne Aus

sicht" ist für den durchgehenden Lastfahrzeugverkehr verboten.
Schützen platz: Das Reiten und Fahren über den Schützen-

platz ist verboten.

Sophien st raße: Radfahrer-haben zwischen Terrasse und
Wilhelmshöher Allee bergab abzusteigen.

Ständeplatz: Das Reiten und Fahren über die Anlagen des

Ständeplatzes ist verboten.


